
Gemeinde Frickenhausen 
Mittlere Straße 18 
72636 Frickenhausen 

 
Telefon: 07022 94342-35 
E-Mail: birgit.hahn@frickenhausen.de 

      
 

Abmeldung einer Hundehaltung    
          
 
Angaben zum/zur Hundehalter/-in: 
 

Name: 
 
 

Vorname: 
 
 

Geburtsdatum 

Anschrift: 
 
 

Telefon für Rückfragen (Pflicht) 
 
 

 
Angaben zum Hund: 
 

Hunderasse 
 
 

Geburtsdatum des Hundes 
 

Name des Hundes 

 
Grund der Beendigung der Hundehaltung: 
 

Ende der Hundehaltung in Frickenhausen (bitte genaues Datum) 
 
 

 
     Tod des Hundes am ___________________  (bitte Nachweis beifügen) 
 

    Wegzug, neue Anschrift 
 
 

    Veräußerung des Hundes, Name und Anschrift des/der neuen Hundehalters/-halterin 
 
 

Gültige Hundesteuermarke (Eigentum der Gemeinde Frickenhausen) liegt bei: 
 
Marke Nr. ______________                   ja                         nein 
 
wenn nein, aus welchem Grund nicht: ___________________________________ 
 

 
Ich beantrage die Erstattung eines evtl. Steuerguthabens:  
 

 

Kreditinstitut (Name) 
 

 

 
IBAN 
 

DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ 

 
BIC 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  |  _  _  _ 

 
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt: 
 
 
Frickenhausen, ________________________  _________________________________ 

Datum     Unterschrift Hundehalter/-in 
====================================================================== 
Nur von der Verwaltung auszufüllen: 
 

GP:                      BZ: 5 0 1 0 2               
 

Steuerpflicht endet am: 
 
 
Erfasst am: 
 

 
    Ersthund 
 

    weiterer Hund 
 

    Kampfhund 
 

    Zwingerhund 

Abmeldung durch 
 
    Hundehalter/-in 
 
    von Amts wegen 

Hundesteuermarke 
zurückgegeben: 
 
Nr.:_____ 
 
    ja               nein 
 

Bescheid zur Post am: 
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Wir bitten um Beachtung: 
 

 Endet die Hundehaltung, so ist dies innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen ( § 10 Abs. 2 
der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Frickenhausen (HStS)). 
 

 Zusammen mit der Abmeldung einer Hundesteuer ist die jeweils gültige Hundesteuermarke an die 
Gemeinde Frickenhausen zurückzugeben ( § 11 Abs. 5 HStS). 
Erfolgt keine Rückgabe der Hundesteuermarke, wird gem. § 12 HStS ein Bußgeld festgesetzt. 
 

 Bei einer Veräußerung des Hundes ist bei der Abmeldung der Name und die Anschrift des/der 
neuen Hundebesitzers/-besitzerin anzugeben (§ 10 Abs. 4 HStS). 
 

 Im Falle einer verspäteten Hundesteuer-Abmeldung kann die Hundesteuer aufgrund fehlender 
Mitwirkungspflicht bis zur Kenntniserlangung über die Beendigung der Hundehaltung weiter-
berechnet werden. 
 

 


